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FESTSETZUNGEN

1. GRENZEN

1.1. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

1.2. Baugrenze gemäss § 23 BauNVO

2. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

2.1. Gewerbegebiet nach § 8 BauNVOGE

2.2. Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO vorbehaltlich einer positiven
Entbehrlichkeitsprüfung durch die Deutsche Bahn AG.

2.4. Vergnügungsstätten sind ausnahmsweise zulässig

2.3. Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter.

GE

2.3 Für die Grundstücke die im festgesetzten Gewerbegebiet liegen
wird die Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzelhandel mit
folgenden Sortimenten ausgeschlossen:

Zentrenrelevante Sortimente:
hiervon nahversorgungsrelevant
• Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke, Tee, 

Tabakwaren, Reformwaren)
• Backwaren
• Fleischwaren
• Drogeriewaren (Wasch- und Putzmittel)
• Parfümerie- und Kosmetikartikel

sonstige zentrenrelevante Sortimente
• (Schnitt-) Blumen
• Papier, Bürobedarf, Schreibwaren
• Zeitungen, Zeitschriften
• Bücher
• Bekleidung und Wäsche
• Handarbeitsbedarf, Kurzwaren, Meterware, Stoffe, Wolle
• Schuhe
• Lederwaren, Taschen, Koffer, Regenschirme
• Geschenkartikel
• Glas, Porzellan, Keramik
• Haushaltswaren, Bestecke
• Spielwaren
• Hobby- und Bastelbedarf
• Kunstgewerbe / Bilder und Rahmen
• Musikinstrumente und Zubehör
• Sportartikel und -geräte
• Briefmarken, Münzen
• Sportpokale, Sportpreise
• Sportbekleidung und -schuhe
• Bild- und Tonträger



5. GARAGEN UND ZUFAHRTEN

3.1. Grundflächenzahl max. 0.8

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

3.2. Geschossflächenzahl max. 2.0

5.1. Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.

6. EINFRIEDUNGEN

6.1.Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2 m zulässig.

3.3. Zahl der Vollgeschosse als Obergrenze

GRZ 0.8

III

GFZ 2.0

4. DÄCHER

4.1. Als Dachform sind wahlweise Sattel-, Pult- und Scheddächer mit
einer Dachneigung von max. 20° zulässig. Soweit städtebauliche
Gründe es zulassen, können auch Flachdächer zur Ausführung
kommen.

4.2. Die Traufhöhe darf max. 9 m betragen.

7. FARBGEBUNG

7.1. Die Farbgebung des Außenputzes hat im Einvernehmen mit
der Stadt Bad Kissingen zu erfolgen.

6.2. Maschendrahtzäune sind straßenseitig zu hinterpflanzen.

8. ERSCHLIESSUNG

8.1. Öffentliche Strassenverkehrsfläche mit Gehweg, Parkfläche
und Strassenbegrenzungslinie

• Telekommunikation und Zubehör
• Fotoartikel
• medizinische und orthopädische Artikel
• pharmazeutische Artikel
• Uhren / Schmuck

Wenn Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbebetrieben
errichtet werden, so sind diese zulässig, auch wenn sie nach
obigen Festsetzungen unzulässig wären, wenn sie folgende
Kriterien erfüllen:
• die Verkaufsfläche ist dem Hauptbetrieb räumlich 

zugeordnet und in betrieblichem Zusammenhang errichtet
• Verkaufsfläche und Umsatz sind dem Hauptbetrieb deutlich

untergeordnet
• die Grenze der Großflächigkeit wird nicht überschritten



11. HINWEISE

1540 11.7. Flurstücksnummer

11.1. Vorhandene Hauptgebäude

11.2. Vorhandene Nebengebäude

11.4. Vorhandene Grundstücksgrenzen

11.6. Höhenlinien

11.3. Trafostation

230

12. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

6.3. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche

8.2. Sichtdreiecke die von Bewuchs, Bebauung und Ablagerungen
über 0,80 m über der Straße frei zu machen und frei zu halten sind.
Bestehendes Gelände ist soweit abzutragen, dass die Sichtfreiheit ab
0,80 m Höhe auch unter Berücksichtigung des Bewuchses
gewährleistet ist.

8.4. Zu beseitigende Gebäude

9. IMMISSIONSSCHUTZ

9.1. An Wohnungen bzw. Wohnhäusern im Gewerbegebiet darf
der Immissionsrichtwert (außen) maximal 65 dB (A) am Tag und
50 dB (A) in der Nachtzeit betragen.
Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden und bei
Körperschallübertragungen sind die Immissionsrichtwerte (innen)
von 35 dB (A) am Tag und 25 dB (A) in der Nachtzeit einzuhalten.

10. GRÜNORDNUNG

10.1. Mit den Anträgen auf Erteilung der Genehmigung von Einzel-
vorhaben sind Gestaltungs- und Bepflanzungspläne einzureichen.

10.2. Der Streifen zwischen dem Fußweg entlang der B 286 und der
westlichen Baugrenze ist mit einer Sichtschutzhecke zu bepflanzen.
Hierzu sind standortgerechte Pflanzarten zu verwenden.

11.5. Maßangabe in Meter5,51,5 1,5
2,0

10.3 Abstand und Art der Bepflanzung sind so zu wählen, dass
diese bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Der
Mindestpflanzabstand zur Gleisachse ergibt sich aus der
Endwuchshöhe zuzüglich einem Sicherheitsabstand von 2,50 m.

13.1. Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, das
unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpfleg
in Memmelsdorf (Tel. 0951/4095-0) nach § 8 Abs. 1 Satz 1
Denkmalschutzgesetz (DSchG) anzuzeigen und den Fundort
unverändert zu belassen.
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